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Sehr geehrte Frau Zöchling, 

sehr geehrter Herr Koller, 

sehr geehrter Herr Hausjell, 

sehr geehrter Herr Strobl! 

 

Der Wahrung der Grund- und Menschenrechte sehe ich mich in meiner gesamten beruflichen 

Laufbahn als menschenrechtsorientierte Juristin verpflichtet. Dazu zählt selbstverständlich 

auch die Pressefreiheit, einschließlich der Medien als „public watchdogs“. 

 

 Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) lautet wörtlich: 

1. Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die 
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche 
Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. 
Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-, Fernseh- oder Kinounternehmen 
eine Genehmigung vorzuschreiben. 

2. Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; sie kann 
daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen 
unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die 
öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von 
Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder 
der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder 
zur Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung. 
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Aus Artikel 10 Absatz 2 der EMRK ergibt sich also, dass die Ausübung dieser Freiheiten mit 

Pflichten und Verantwortung verbunden ist. Diese kann gesetzlichen Formvorschriften, 

Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden. Das gilt 

insbesondere, wenn dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung, zur Verhütung von Straftaten oder zum Schutz des Rufes und der Rechte anderer in 

einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist. Die Gewährleistung eines reibungslosen 

Dienstbetriebs und der Sicherheit innerhalb einer Justizanstalt während laufender 

Ermittlungen kann genau eine solche notwendige Einschränkung darstellen, um die Integrität 

des Verfahrens und die Sicherheit aller Beteiligten zu wahren. 

Das Bundesministerium für Justiz ermöglicht Journalist:innen den Zugang zu den 

Justizanstalten in Österreich auf Basis von § 101 Abs. 2 StVG und garantiert damit die 

Medienfreiheit, wie in Artikel 10 EMRK vorgesehen. Dabei ist die Stabsstelle Kommunikation 

und Öffentlichkeitsarbeit im Bundesministerium für Justiz stets bemüht, in enger Abstimmung 

mit der Generaldirektion für den Strafvollzug und Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen 

eine ausgewogene Balance zwischen öffentlichem Interesse, dem Zweck des Strafvollzugs und 

der reibungslosen Abläufe des Dienstbetriebes zu gewährleisten. 

Es ist in diesem Rahmen üblich, dass Anfragen für einen Besuch einer Justizanstalt nicht 

unmittelbar, aber ehestmöglich entsprochen wird. Also sobald Sicherheit, Ordnung und ein 

reibungsloser Dienstbetrieb innerhalb der Anstalt auch im Rahmen des Besuchs garantiert 

werden können und die Rechte von Beschäftigten und Insass:innen gewahrt bleiben, was nicht 

zuletzt auch der Sicherheit der Besucherinnen und Besucher dient. 

 

Zum konkreten Fall ist Folgendes festzuhalten: Aufgrund der aktuell knapp bemessenen 

Ressourcen in der Justizanstalt Hirtenberg – u.a. zur Sicherung des strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahrens, der laufenden disziplinarrechtlichen Verfahren und der internen 

Prüfungen – konnte einer einzelnen Anfrage für einen journalistischen Besuch nicht sofort 

entsprochen werden. Wie schon bisher werden Besuche wieder möglich sein, sobald die 

Voraussetzungen dafür gegeben sind. 

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Einhaltung grund- und menschenrechtlicher Standards 

in österreichischen Justizanstalten auch von der Volksanwaltschaft überwacht wird. Die dort 

eingerichteten Kommissionen für den Straf- und Maßnahmenvollzug führen laufend 

unangekündigte Besuche in den Strafvollzugseinrichtungen durch; sie haben 

uneingeschränkten Zutritt und erhalten alle erforderlichen Informationen und Unterlagen. 

Ebenso das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter (CPT). 

Das BMJ ist stets offen für das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, kann aber nicht 

jederzeit und sofort allen Begehren nachkommen. Den Vorwurf, durch die zeitliche 

Verzögerung würden Missstände vertuscht, weise ich als Ressortverantwortliche strikt zurück. 

Das Bundesministerium für Justiz informiert zu dem Todesfall in der Justizanstalt Hirtenberg 



 

 

3 von 3 

laufend und beantwortet Medienanfragen umfassend. Es laufen strafrechtliche und 

disziplinarrechtliche Ermittlungen und ich habe eine unabhängige Expert:innenkommission 

eingesetzt. Daneben wurden und werden von meinem Ressort laufend administrative, 

legistische und bauliche Maßnahmen gesetzt, um die Situation im österreichischen 

Strafvollzug zu verbessern.  

Abschließend ersuche ich Sie nochmals um Verständnis, dass eine grundrechtlich gebotene 

Interessenabwägung – wie oben beschrieben – im konkreten Fall durchgeführt wurde und 

diese in der gegenständlichen komplexen Situation nicht unmittelbar zu einer sofortigen 

Befriedigung des einzelnen Begehrens führen konnte.  

 

Mit freundlichem Gruß, 

 

 

Anna Sporrer 

 

 


